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Art. 14 (4) DSA

 

Die Anbieter von Vermittlungsdiensten gehen bei der Anwendung und Durchsetzung der in Absatz 1
genannten Beschränkungen

sorgfältig,

objektiv und

verhältnismäßig

vor und berücksichtigen dabei die

Rechte und berechtigten Interessen aller Beteiligten

sowie die

Grundrechte der Nutzer, die in der Charta verankert sind, etwa das Recht auf freie
Meinungsäußerung, die Freiheit und den Pluralismus der Medien und andere Grundrechte
und ?freiheiten.

 

 

Art. 14 (1) DSA:

 

Die Anbieter von Vermittlungsdiensten machen in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen Angaben zu
etwaigen Beschränkungen in Bezug auf die von den Nutzern bereitgestellten Informationen, die sie im
Zusammenhang mit der Nutzung ihres Dienstes auferlegen. Diese Angaben enthalten Angaben zu allen
Leitlinien, Verfahren, Maßnahmen und Werkzeuge, die zur Moderation von Inhalten eingesetzt werden,
einschließlich der algorithmischen Entscheidungsfindung und der menschlichen Überprüfung, sowie die
Verfahrensregeln für ihr internes Beschwerdemanagementsystem. Sie werden in klarer, einfacher,
verständlicher, benutzerfreundlicher und eindeutiger Sprache abgefasst und in leicht zugänglicher und
maschinenlesbarer Form öffentlich zur Verfügung gestellt.


